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1. Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Lieferungen und Leistungen der HELTRON GmbH an den Besteller erfolgen ausschließ lich zu 
den nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
1.2 Nachfolgend wird die HELTRON GmbH als Lieferant und der Kunde als Besteller bezeichnet. 
1.3 Mit der Entgegennahme eines Angebotes, einer Auftragsbestä tigung, spä testens mit der Ertei-
lung eines Auftrags oder der Entgegennahme einer Leistung erkennt der Besteller an, dass die 
Verkaufs- und Lieferbedingungen für die gesamten Geschä ftsbeziehungen mit dem Lieferanten 
gelten. Die einmal vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für zukünftige Ver-
tragsabschlüsse als vereinbart. 
1.4 Ein Schweigen des Lieferanten auf anderslautende Bestimmungen des Bestellers ist nicht als 
Einverstä ndnis mit dessen Bedingungen anzusehen; deren Geltung wird ausdrücklich widerspro-
chen. 
1.5 Der Besteller ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ohne Zustimmung des Lieferanten 
auf Dritte zu übertragen. 
1.6 Von den Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bestimmungen oder Ergä nzungen 
bedürfen der schriftlichen Bestä tigung. 
1.7 Der Lieferant und der Besteller speichern Daten jeweils im Rahmen der gegenseitigen Ge-
schä ftsverbindung gemä ß  dem Bundesdatenschutzgesetz. 
 
2. Auftragserteilung 
2.1 Alle Angebote des Lieferanten erfolgen freibleibend. 
2.2 Aufträ ge werden erst bei schriftlicher Bestä tigung des Lieferanten oder Ausführung der Bestel-
lung rechtsverbindlich. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergä nzungen eines Vertrags 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestä tigung des Lieferanten. 
2.3 Proben sind bloß e Orientierungsmuster; bei einem Kauf nach Probe oder nach Muster gelten die 
Eigenschaften der Probe als nicht zugesichert. 
 
3. Gefahrenü bergang und Versand 
3.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über –  auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart 
worden ist –  sobald die Lieferung im Lager des Lieferanten für den Besteller bereitgestellt ist, bei 
vereinbarter Versendung, sobald die betriebsbereite Sendung zum Versand gebracht oder abgeholt 
worden ist. 
3.2 Verpackung und Versand erfolgen  - auf Kosten des Bestellers –  mit der verkehrsüblichen 
Sorgfalt. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers wird die Sendung vom Lieferanten gegen Bruch-, 
Transport- und Feuerschä den versichert. 
3.3 Werden auf Wunsch des Bestellers Waren nicht ausgeliefert oder befindet er sich in Annahme-
verzug, so geht die Gefahr mit der vom Lieferanten veranlassten Einlagerung auf den Besteller über. 
Entstehende Kosten trä gt der Besteller. 
 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1 Die Preise verstehen sich in Euro und gelten ab Lager des Lieferanten, zzgl. der geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. Verpackungs- und Versandkosten. 
4.2 Aufträ ge, für die nicht ausdrücklich Festpreise vereinbart sind, werden zu dem am Tag der 
Lieferung gültigen Listenpreis (gem. Preisliste) berechnet. 
4.3 Der Zahlungsanspruch des Lieferanten wird mit der Bereitstellung der Lieferung für den Besteller 
fä llig. 
4.4 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskrä ftig 
festgestellt sind. 
4.5 Ist der Besteller Kaufmann und gehö rt der Vertrag zum Betrieb eines Handelsgewerbes, stehen 
ihm ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 BGB und Zurückbehaltungsrechte nicht zu. Das gilt 
auch für ein Zurückbehaltungsrecht wegen angeblicher Mä ngel der Lieferung oder Leistung vor der 
Vollziehung der Gewä hrleistung und für das kaufmä nnische Zurückbehaltungsrecht nach § 369 HGB. 
4.6 Die Erfüllung von der Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung tritt erst mit Zahlungseingang beim 
Lieferanten ein. Dies gilt insbesondere bei Zahlung durch Dritte im Rahmen von Zentralgerulierungs-
verträ gen. Zahlungen des Bestellers an Dritte, insbesondere an Einkaufsverbä nde und/oder Zentral-
regulierer, haben dem Lieferanten gegenüber keine schuldbefreiende Wirkung. 
 
5. Fristen, Verzug und Unmöglichkeit 
5.1 Hinsichtlich der Frist für Lieferungen oder Leistungen sind beiderseitige schriftliche Erklä rungen 
maß gebend. 
5.2 Eine vereinbarte Frist gilt mit der Bereitstellung für den Besteller als eingehalten. Wird der 
Versand vereinbart, gilt eine Frist als gewahrt, wenn die betriebsbereite Sendung zum Versand 
gebracht ist. Die Einhaltung einer vereinbarten Frist setzt den rechtzeitigen Eingang sä mtlicher vom 
Besteller zu liefernde Unterlagen und die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen des Bestellers voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig 
erfüllt, so wird die Frist entsprechend verlä ngert. 
5.3 Ist die Nichteinhaltung einer Frist für Lieferungen auf Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, 
Aussperrung, nicht richtige bzw. rechtzeitige Selbstbelieferung trotz Abschlusses des Deckungsge-
schä fts oder der Eintritt unvorhersehbarer und vom Lieferanten zumindest nicht zu vertretender 
Hindernisse zurückzuführen, so wird die Frist angemessen verlä ngert. 
5.4 Der Lieferant haftet nicht für Leistungshindernisse im Sinne von Ziffer 5.3, soweit dem Lieferan-
ten diese nicht ausnahmsweise unter dem Gesichtspunkt des Ü bernahme- oder Vorsorgeverschul-
dens zuzurechnen sind. 
5.5 Ansprüche des Bestellers auf Verzugsentschä digung und Schadensersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung aufgrund Verzugs oder Unmö glichkeit der Leistung des Lieferanten sind beschrä nkt 
auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung oder Leistung, welcher wegen der Unmö glichkeit 
bzw. des Verzugs nicht oder nicht rechtzeitig in zweckdienliche Verwendung genommen werden 
kann. Entschä digungsansprüche, die über die vorgenannte Grenze hinausgehen, sind in allen Fä llen 
des Verzugs oder der Unmö glichkeit, auch nach Ablauf einer dem Lieferanten etwa gesetzten 
Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fä llen des Vorsatzes oder der groben Fahrlä s-
sigkeit kraft Gesetzes zwingend gehaftet wird. 
5.6 Die angelieferten Gegenstä nde sind, auch wenn sie unwesentliche Mä ngel aufweisen, vom 
Besteller entgegenzunehmen, Teillieferungen sind zulä ssig. 
 
6. Rü cktrittsvorbehalt 
Der Lieferant ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn über die Vermö gensverhä ltnisse des 
Bestellers im Nachhinein ungünstige Umstä nde bekannt werden, wie insbesondere Zahlungsverzug 
bezüglich Forderungen des Lieferanten, Zahlungseinstellung, überwiegend fruchtlose Zwangsvoll-
streckungsmaß nahme, Protest eines vom Besteller einzulö senden Schecks oder Wechsels, Ver-
gleichs- und Konkursanträ ge. Sofern der Lieferant von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen will, 
teilt er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mit. 
 
7. Gewährleistung und Haftung 
7.1 Für Mä ngel haftet der Lieferant nach Maß gabe folgender Bestimmungen: 
7.1.1 Der Besteller ist verpflichtet, Lieferungen unverzüglich zu untersuchen. Die Feststellung von 
Mä ngeln muss dem Lieferanten binnen einer Ausschlussfrist von einer Woche unter Angabe der 
konkreten Beanstandung schriftlich gemeldet werden. Die Frist beginnt bei offenen Mä ngeln mit der 
Ü bergabe, bei verdeckten mit der Entdeckung. Nach Ablauf der Frist ohne eine Rüge von Mä ngeln 
sind Gewä hrleistungsansprüche ausgeschlossen.  
7.1.2 Bei berechtigten Mä ngelrügen ist der Lieferant zur Ersatzlieferung berechtigt. Wird die Ersatz-
lieferung nicht in angemessener Frist erbracht, wird sie verweigert oder schlä gt sie aus anderen 
Gründen fehl, kann der Besteller Rückgä ngigmachung des Vertrags (Wandelung) oder Herabsetzung 
der Vergütung (Minderung) verlangen. 
7.1.3 Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mä ngeln geltend zu machen, verjä hrt binnen zwö lf 
Monaten ab Gefahrenübergang, spä testens ab Ü bergabe der Lieferung und Leistung. Für Nachbes-
serungen beträ gt die Gewä hrleistungsfrist drei Monate, für Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen 
sechs Monate. Sie lä uft mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewä hrleistungsfrist für den 
Liefer- oder Leistungsgegenstand. Die vorstehenden Bestimmungen der Gewä hrleistungsfristen 
gelten nicht, soweit das Gesetz zwingend lä ngere Fristen vorschreibt. 
7.1.4 Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf 
Ersatz von Schä den, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dies gilt nicht, 
soweit bei Personenschä den oder Schä den an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungs-
gesetz oder soweit in Fä llen des Vorsatzes, der groben Fahrlä ssigkeit, des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften und für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) 
 
 

zwingend gehaftet wird. Eine wesentliche Vertragspflichtverletzung liegt vor, wenn eine Pflicht verletzt 
wird, deren Erfüllung die ordnungsgemä ß e Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermö glicht, 
wenn es sich um eine Vertragspflicht handelt, auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmä ß ig 
vertrauen darf und wenn durch die Verletzung der Vertragszweck gefä hrdet wird.   
7.2 Sonstige Schadensersatzansprüche des Bestellers, insbesondere aus positiver Vertragsverlet-
zung, aus der Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen oder aus unerlaubten Hand-
lungen sind ausgeschlossen, wenn dem Lieferanten, seinen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen 
nicht grobe Fahrlä ssigkeit oder Vorsatz anzulasten sind. Der Lieferant haftet aus den vorgenannten 
Rechtsinstituten nicht für Mangelfolgeschä den. 
7.3 Sä mtliche Schadensersatzansprüche verjä hren in sechs Monaten ab Ü bergabe der Lieferungen 
oder Leistungen. Ist eine Ü bergabe nicht erfolgt oder geschah das schadensstiftende Ereignis nach 
der Ü bergabe, beginnt die Verjä hrung mit der Entstehung des Schadens selbst. 
 
8. Sicherungsrechte des Lieferanten 
8.1 Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferanten bis zur Erfüllung aller derzeitigen und 
künftigen Forderungen, die dem Lieferanten aus der gesamten Geschä ftsbeziehung gegen den 
Besteller zustehen. 
8.2 Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, die gelieferte Ware auf eigen Kosten gegen Sachgefahren ausreichend zum Neuwert zu 
versichern.   
8.3 Der Besteller ist zur Verarbeitung der gelieferten Ware im Rahmen seines regelmä ß igen Ge-
schä ftsbetriebs berechtigt. Die Verarbeitung der Ware erfolgt für den Lieferanten, ohne ihn zu 
verpflichten; die neuen Sachen werden Eigentum des Lieferanten. Bei Verarbeitung mit anderen, 
nicht dem Lieferanten gehö renden Waren erwirbt der Lieferant Miteigentum an der neu hergestellten 
Sache nach dem Verhä ltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und den anderen verarbeite-
ten Gegenstä nden. Im Falle der Verbindung, Vermischung oder Vermengung wird der Lieferant 
Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Sollte das Eigentum des Lieferanten 
trotzdem untergehen und der Besteller (Mit-) Eigentümer werden, so überträ gt er schon jetzt auf den 
Lieferanten sein Eigentum nach dem Verhä ltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den 
anderen verarbeiteten Gegenstä nden als Sicherheit. Der Besteller hat in allen genannten Fä llen die 
im Eigentum oder Miteigentum des Lieferanten stehende Sache für diesen unentgeltlich zu verwah-
ren. 
8.4 Der Besteller ist nur unter der Bedingung berechtigt, die Waren im unverarbeiteten wie im verar-
beiteten Zustand im Rahmen seines regelmä ß igen Geschä ftsbetriebs zu verä uß ern, dass der 
Besteller von seinem Kunden Zug- um Zug gegen seine Lieferung/Leistung die vereinbarte Vergütung 
erhä lt oder dass er Vorbehaltsware seinerseits unter Eigentumsvorbehalt verä uß ert. Die Verä uß e-
rungsermä chtigung erlischt automatisch mit einem fruchtlosen Zwangsvollstreckungsversuch beim 
Besteller, bei Protest eines vom Besteller einzulö senden Schecks oder Wechsels, bei Zahlungsver-
zug oder Zahlungseinstellung durch den Besteller sowie bei Stellung eines Antrags auf Erö ffnung des 
Vergleichsverfahrens oder Konkursverfahrens über das Vermö gen des Bestellers bzw. bei auslä ndi-
schen Kunden bei Erö ffnung eines dem Insolvenzverfahren vergleichbaren Verfahren oder eines 
gerichtlichen oder auß ergerichtlichen Vergleichsverfahrens. In diesem Fall sind wir berechtigt, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des 
Bestellers gegen Dritte zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.  Die Rücknahme bzw. Gel-
tendmachung des Eigentumsvorbehalts erfordert nicht unseren Rücktritt. Der Rücktritt vom Vertrag ist 
auch in diesen Fä llen ausdrücklich durch uns zu erklä ren. Im Ü brigen sind andere Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfä ndung und Sicherungsübereignung unzulä ssig. 
8.5 Der Besteller tritt bereits jetzt für den Fall des bestehenden Eigentumvorbehaltes an den Lieferan-
ten alle aus der Weiterverä uß erung der Vorbehaltsware in verarbeitetem und unverarbeitetem 
Zustand entstehende Forderungen mit allen Nebenrechten ab. Im Falle der Verä uß erung von verar-
beiteter, verbundener, vermischter oder vermengter Vorbehaltsware erwirbt der Lieferant den erst-
rangigen Teilbetrag, der dem prozentualen Anteil des Rechnungswertes seiner gelieferten Ware zzgl. 
eines Sicherheitsaufschlages von 5 % entspricht. Der Besteller ist vorbehaltlich des jederzeit mö gli-
chen Widerrufs berechtigt, die an den Lieferanten im Voraus abgetretenen Forderungen im regelmä -
ß igen Geschä ftsbetrieb einzuziehen. Der Lieferant wird von seiner eigenen Einziehungsbefugnis 
keinen Gebrauch machen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen –  auch gegenüber 
Dritten –  vereinbarungsgemä ß  nachkommt. Diese Einzugsermä chtigung gestattet dem Besteller nicht 
die Abtretung seiner Anschlussforderungen an ein Factoring-Institut im Rahmen des sog. echten 
Factorings unter Ü bernahme des Delkredererisikos. Vorsorglich tritt der Besteller seine Ansprüche 
gegen das Factoring-Institut auf Auszahlung des Factoring-Erlö ses an den Lieferanten ab und 
verpflichtet sich, dem Factoring-Institut unverzüglich nach Rechnungsstellung durch den Lieferanten 
diese Abtretung anzuzeigen. 
8.6 Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Lieferanten ist der Besteller nicht berechtigt, die 
Forderungen des Lieferanten in ein Kontokorrent einzustellen. Der Besteller ist weiterhin nicht befugt, 
die dann den Lieferanten im Voraus abgetretenen Forderungen aus der Weiterverä uß erung der 
gelieferten Ware im verarbeiteten oder unverarbeiteten Zustand in ein mit dem Abnehmer geführtes 
Kontokorrent einzustellen. Vorsorglich tritt der Besteller seine Ansprüche aus den periodischen 
Salden und einem Schlusssaldo bis zu Hö he der gesicherten Forderungen an den Lieferanten ab; die 
Abtretung umfasst kausale und abstrakte Salden. 
8.7 Die Sicherungsrechte des Lieferanten erlö schen erst bei vollstä ndiger Erfüllung. Bei Zahlung 
durch Scheck oder Wechsel erlö schen die Sicherungsrechte erst dann, wenn der Besteller das Papier 
endgültig eingelö st hat und ein Rückgriff auf den Lieferanten nicht mehr mö glich ist. Ü bersteigt der 
Wert der für uns bestehenden Sicherheit unsere Gesamtforderungen um mehr als 20 %, so werden 
wir auf schriftliches Verlangen des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte 
freigeben.   
8.8 Der Besteller ist verpflichtet, Zwangsvollstreckungsmaß nahmen Dritter in die Vorbehaltsware und 
in dessen sonstige Sicherheiten unverzüglich zu widersprechen und darüber unter Ü bergabe der für 
den Widerspruch notwendigen Unterlagen den Lieferanten zu unterrichten. Dem Lieferanten entste-
hende Interventionskosten gehen zu Lasten des Bestellers, sofern die Intervention erfolgreich war 
und beim Beklagten als Kostenschuldner die Zwangsvollstreckung vergeblich versucht wurde oder 
aber der Misserfolg vom Besteller zu vertreten ist. Auf Verlangen des Lieferanten hat der Besteller 
unverzüglich eine Liste der Abnehmer von unverarbeiteter oder verarbeiteter Vorbehaltsware zu 
Verfügung zu stellen und diesen Abnehmern die Abtretung der gegen sie gerichteten Forderungen 
anzuzeigen. Bei Bestellerfirmen, der keine natürliche Person als unbeschrä nkt persö nlich haftender 
Gesellschafter angehö rt, trifft diese Verpflichtung auch den oder die Geschä ftsführer. 
 
9. Produktänderungen 
Der Lieferant behä lt sich das Recht vor, aufgrund technischen Fortschritts Konstruktions- und Form-
ä nderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, sofern die Ware hierdurch nicht erheblich 
geä ndert wird und die Änderung für den Kunden unzumutbar ist.  Der Lieferant ist jedoch nicht 
verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. Der 
Kunde kann in keinem Fall die Auslieferung des Vertragsgegenstandes in seiner ursprünglichen 
technischen Ausgestaltung verlangen, wenn dieser nicht mehr vom Lieferanten in dieser Form 
hergestellt wird. 
 
10. Geheimhaltung 
Falls nichts anderes vereinbart ist, gelten die dem Lieferanten im Zusammenhang mit Bestellungen 
unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich. 
 
11. Gerichtsstand und Rechtswahl 
11.1 Bei allen sich aus dem Vertragsverhä ltnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 
Kaufmann, eine juristische Person des ö ffentlichen Rechts oder ein ö ffentlich-rechtliches Sonderver-
mö gen ist oder seinen Sitz  auß erhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, unser Firmensitz alleini-
ger Gerichtsstand. Wir sind jedoch auch zur Klageerhebung am Hauptsitz des Bestellers berechtigt. 
11.2 Ergä nzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschließ lich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (Ü bereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträ ge über den internationalen Warenverkauf-CISG) wird ausgeschlossen. 
 
12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen und/oder eine individuelle Vereinba-
rung aus dieser Geschä ftsbeziehung aus irgendeinem Grunde unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
oder der individuellen Vereinbarung nicht berührt. 
 
Stand: September 2006                           ID.06.09.001  


